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ten Stadtrandbauers Baurechte abschlies-
sen, die diesen und ihren Kindern und
G.I'osskindern ein Jahreseinkommen von
€iner Million Franken — selbstverstandlich
mit einer Teuerungsklausel versehen — si-
Cherten. Diesen Kindern und ihren Nach-
kommen ist das hohe Einkommen zu gon-
nen, aber ist es gegeniiber der Gemein-
Schaft verantwortbar, allein dank der Tat-
Sache, dass der Grossvater in einer «gu-
ten» Gegend Land hatte, sich ein arbeits-
loses Einkommen in solcher Hohe dauernd
2U sichern — und erst noch mit einer
Teuerungsklausel versehen. Ich habe die-
Sem Anwalt entgegnet, der Kampf gegen
Solche Formen des Feudalismus, fiir die
letztlich der Mieter und der Steuerzahler
aufzukommen haben — wer bezahlt denn
die Schulhauser, die erstellt werden miis-
Sen, wer bezahlt die Lehrer? —, sei Aufga-
be einer verantwortungsbewussten, zu-
kUr'lfts,gerichteten Landesplanung. Landes-
Planung ist eine soziale Aufgabe, die wohl
€inen gewissen Stand erreichen, die Aner-
kennung erreichen kann, die aber letztlich
als Teil der sozialen Umwelt stindig neu
u.thrdacht werden will, eine Aufgabe also,
die nie beendet sein kann. Im Augenblick
geht es wohl vor allem darum, die kriti-
Sche Phase, in der sich die Anliegen der
Landesplanung befinden, zu ‘Uberwinden,
um die Gibrigen grossen Aufgaben anzuge-
hen, die der Erfiillung harren.

30 Jahre Plan 10 1973

Von Dr. Hans Fliickiger, Kirchdorf BE

Die Erarbeitung von Leitbildern:

ne
Bund un

Hans Flickiger, geb. 1939, besuchte die
Schulen in Solothurn und absolvierte in
Bern ein volkswirtschaftliches Studium,
das er mit der Promotion zum Dr. rer. pol.
abschloss. Anschliessend an eine zweijah-
rige Té&tigkeit am volkswirtschaftlichen In-
stitut der Universitdt Bern verfasste er im
Auftrag des Eidgendssischen Volkswirt-
schaftsdepartements  ein  «Gesamtwirt-
schaftliches Entwicklungskonzept fiir das
Berggebiet». Nach mehrjéhriger Tétigkeit
als Sekretdr des Schweizerischen Gewer-
beverbandes wéhlte ihn der Bundesrat auf
den 1. Mai 1973 zum Abteilungschef beim
Delegierten fiir Raumplanung, wo ihm der
Aufgabenbereich «Planungen und Konzep-
te» (bertragen wurde.

Wenn in den letzten Monaten von Raum-
planung die Rede war, so meist im Zusam-
menhang mit dem Vollzug des Bundesbe-
schlusses Uber dringliche Massnahmen
auf dem Gebiete der Raumplanung und
vereinzelt auch beziiglich der Verhandlun-
gen betreffend das Bundesgesetz iber die
Raumplanung in der nationalratlichen
Kommission. Insbesondere die vorgesehe-
nen Regelungen der Enteignung, der
Mehrwertabschopfung und des volkswirt-
schaftlichen Ausgleichs fihrten dabei zu
Kontroversen in der Oeffentlichkeit. Dane-
ben darf man aber nicht libersehen, dass
der Entwurf zum Bundesgesetz lber die
Raumplanung (RPGE) verschiedene weni-
ger umstrittene, aber bedeutungsvolle Auf-
gaben sowohl den Kantonen als auch dem
Bund zuordnet.

Fine

Je Aufeabe fur

antone

Aus diesen Aufgaben sollen zwei heraus-
gegriffen und etwas nadher angesehen wer-
den, weil sie nicht erst mit der Inkraftset-
zung des Gesetzes in Angriff genommen
werden koénnen. Die entsprechenden For-
mulierungen finden sich im RPGE Art. 22
und 23 und lauten gemass der standeratli-
chen Fassung wie folgt:

Art. 22

' Der Bund fiihrt zusammen mit den Kan-
tonen in Ausfihrung von Artikel 1 Abs.2
Untersuchungen {lber die méglichen kinf-
tigen besiedelungs- und nutzungsmassigen
Entwicklungen des Landes durch. Die Er-
gebnisse der Untersuchungen sind in Leit-
bildern der Schweiz darzustellen.

2 Die Untersuchungen sollen sich auf lan-
gere Zeitraume beziehen; sie sind peri-
odisch zu uberprufen.

Art. 23

T Auf Grund der Untersuchungen stellt der
Bund auf dem Wege der Gesetzgebung
weitere materielle Grundséatze fir die
Raumplanung auf.

2Die materiellen Grundsatze des Bundes,
die Gesamtrichtplane der Kantone und die
Sachplanungen des Bundes bilden die
Grundlage fiir die Raumordnung der
Schweiz.

Leitbilder beschreiben kinftige, auf be-
stimmte Ziele ausgerichtete Zustande, die
durch zweckmassiges Handeln und Ver-
halten erreicht werden kénnen. Landespla-
nerische Leitbilder sind demnach Vorstel-
lungen von raumlichen Ordnungen fur die
Schweiz, wobei je nach den angestrebten
Zielen verschiedene Varianten denkbar
sind. Damit ist ein enger Zusammenhang
zwischen Leitbildern und Zielvorstellungen
gegeben.

Wie soll die Schweiz der Zukunft ausse-
hen? Welche Ziele sollen mit der Raum-
planung verfolgt werden? Wichtigstes Ziel
der Raumplanungsgesetzgebung ist die
Verhinderung der weiteren Streubauweise.
In zweiter Linie geht es um die Feststel-
lung der kiinftigen méglichen und wiinsch-
baren Entwicklungsrichtung sowohl unter
besiedlungsmassigen als auch unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. Diese Prio-
ritats- und Zielsetzung ist in den Richtli-
nien der Regierungspolitik 1971 bis 1975
festgehalten. Aber auch im RPGE selber
sind Zielvorstellungen konkretisiert, so
insbesondere im Zweckartikel. Es sind
darin zahireiche Ubergeordnete Ziele ver-
ankert, womit man zum Ausdruck bringen
will, dass diese fiir die Raumplanung auf
allen Stufen gelten sollen.
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Auf dem Weg zu einem Leitbild

Die Ausarbeitung von Leitbildern der
Schweiz ist eine gemeinsame Aufgabe von
Bund und Kantonen, die mdglichst rasch
angegangen werden muss, um auch die
anschliessenden Arbeiten fristgerecht ein-
leiten zu kénnen. Auf Grund der Leitbilder
der Schweiz miissen weitere materielle
Grundséatze entworfen werden, welche Ge-
setzescharakter erhalten sollen. Die mate-
riellen Grundsétze sind also fiir die Kanto-
ne verbindlich und beeinflussen die Aus-
gestaltung der kantonalen Gesamtrichtpla-
ne. Erste konkrete, von Bund und Kanto-
nen gemeinsam erarbeitete Leitbildvorstel-
lungen missen deshalb — gemaéass dem
vorgesehenen Zeitplan — maoglichst schon
Ende 1975 vorliegen.

Ende 1972 stellte die Chefbeamtenkonfe-
renz — ein vom Bundesrat am 31. Mai 1972
eingesetztes Gremium der Chefbeamten
der raumordnungspolitisch engagierten
Bundesstellen, der SBB und der PTT, wel-
ches die Aufgabe hat, die Sachplanungen
des Bundes und die raumrelevanten Sach-
beitrdge verschiedener Stellen zur Ent-
wicklung des Landes zu koordinieren —
fest, dass es eine ihrer Hauptaufgaben sei,
sich Uber die «Zukunft der Schweiz» Ge-
danken zu machen. Gleichzeitig wurde von
ihr auch erkannt, dass diese Aufgabe um-
gehend an die Hand zu nehmen sei, weil
das Bedlrfnis fiir ein nationales Leitbild
verschiedenerorts offenkundig vorliege. Im
Vordergrund stiinden dabei Teilkonzepte
wie jenes fir Umweltschutz oder die Ge-
samtverkehrskonzeption.

Die Konferenz der Chefbeamten konnte
sich fiir die Konkretisierung ihrer Vorstel-
lungen auf die landesplanerischen Leitbil-
der der Schweiz abstiitzen, welche vom
Institut flr Orts-, Regional- und Landespla-
nung der ETH Zirich im Auftrag des Eid-
gendssischen Volkswirtschaftsdeparte-
ments ausgearbeitet worden sind. Insge-
samt legte das ORL-Institut anfangs 1972
zehn Leitbildvarianten vor: eine «Trendent-
wicklung», die eintreten kénnte, wenn man
der Entwicklung freien Lauf l&sst, und
neun Alternativleitbilder, von denen jedes
auf ganz bestimmte Ziele ausgerichtet ist
und somit mehr oder weniger von der
«Trendentwicklung» abweicht.

Die einzelnen Leitbildvarianten beinhalten
meistens Zielsetzungen, die konsequent
fir das ganze Gebiet der Schweiz gelten.
Dies wurde von den Bearbeitern bewusst
so gehalten, damit die Unterschiede zwi-
schen den Varianten klar zum Ausdruck
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kommen. Die Konferenz der Chefbeamten
hat die konzeptionellen Elemente hingegen
gewichtet und aus der Sicht der jeweiligen
Bundesstelle regional differenziert. Die Zu-
sammenstellung der Ergebnisse zeigte ei-
nen relativ eng beschrénkten Streuungsbe-
reich der einzelnen Aussagen, womit die
Randbedingungen fiir einen Leitbildentwurf
des «gemeinsamen Nenners» gesetzt wer-
den konnten. Das ORL-Institut wurde an-
schliessend beauftragt, ein entsprechen-
des Leitbild auszuarbeiten, das heute vor-
liegt.

Wozu brauchen wir Leitbilder?

Bund und Kantone haben ein Interesse
daran, erste Vorstellungen uber ein Leitbild
der Schweiz zu gewinnen. Kantonale Leit-
bilder kénnen nicht im luftleeren Raum er-
arbeitet werden; vielmehr missen die viel-
faltigen interkantonalen und teilweise so-
gar internationalen Verflechtungen mitbe-
ricksichtigt werden. Eine erste Analyse
der sparlich vorhandenen kantonalen und
regionalen Leitbildvorstellungen zeigt be-
reits, dass die Summe solcher isoliert erar-
beiteten Entwicklungsvorstellungen den
nationalen Gesamtrahmen sprengen wir-
de. Aber auch der Bund kann seine Vor-
stellungen lber ein nationales Leitbild nur
konkretisieren, wenn er in verschiedenen
Bereichen weitergehende Untersuchungen
anstellt. So sind beim Bund bereits Stu-
dien im Gange, die nicht losgeldst von den
Vorstellungen uber die zukiinftige raumli-
che Entwicklung des Landes durchgefihrt
und abgeschlossen werden kénnen. Vor-
stellungen uber ein nationales Leitbild und
Teilkonzepte bedingen sich gegenseitig,
wobei sie sich gegenseitig wiederum be-
einflussen.

Gemass Art. 65 Abs. 3 RPGE stellt die Ko-
ordination aller Planungsaufgaben im Rah-
men des Gesetzes innerhalb der Bundes-
verwaltung, mit Einschluss der eidgendssi-
schen Regiebetriebe, eine Bundesaufgabe
dar. Dieser Koordinationsauftrag kann
ebenfalls erst erfiillt werden, wenn die ein-
zelnen Aktivitaten, die in die Sachzustén-
digkeit des Bundes fallen, sich auf die
gleichen Ubergeordneten Leitbildvorstel-
lungen ausrichten.

An Teilkonzepten, die in nationale Leitbild-
vorstellungen eingebettet werden sollten,
sind unter anderen zu nennen: Energie-
konzept, Fremdenverkehrskonzept, Ge-
samtverkehrskonzept, Umweltschutzkon-
zept, Wasserwirtschaftskonzept, Wohnbau-
konzept. Eine provisorische erste Leitbild-
vorstellung bietet die Mdéglichkeit, die ge-
nannten und andere noch zu erarbeitende
Teilkonzepte nach einheitlichen uberge-
ordneten Vorstellungen auszurichten, wo-
bei die Beriicksichtigung dieser Rahmen-
bedingungen durchaus als eine der ver-
schiedenen Varianten betrachtet werden
kann.

Die Chefbeamtenkonferenz hat Ende Au-
gust den Leitbildentwurf diskutiert und zu-
handen der Delegation fiir Raumplanung
des Bundesrates verabschiedet. Der Bun-
desrat wird nun zu entscheiden haben, ob
diese Diskussionsgrundlage aus der Sicht
des Bundes als Vorleistung in das Ge-
sprdch mit den Kantonen eingebracht wer-
den soll. Es geht also darum, abzuklaren,

ob durch einen provisorischen Entscheid
far einen ersten Leitbildentwurf als Diskus-
sionsgrundlage der gestellte Auftrag bes-
ser und rascher erflllt werden kann.

Der Entscheidungsbereich ist enger ge-
worden

Mit der substantiellen Erweiterung des
Zweckartikels (Art.1 Abs.2) durch den
Standerat und die nationalratliche Kom-
mission sind lUbergeordnete Zielsetzungen
in das Raumplanungsgesetz aufgenommen
worden, die den Leitbildentscheid wesent-
lich einengen. In diesem Zusammenhang
sei lediglich auf die beiden folgenden
Grundséatze hingewiesen:

«Die Raumplanung hat

c) die Dezentralisation der Besiedlung mit
regionalen und Uberregionalen Schwer-
punkten zu férdern und die Entwicklung
der grossen Stadte auf dieses Ziel hinzu-
lenken; . ..

e) einen Ausgleich zwischen l&dndlichen
und stédtischen, wirtschaftlich schwachen
und wirtschaftlich starken Gebieten zu for-
dern;...»

Die Befolgung dieser und anderer Grund-
sétze hat entscheidende Auswirkungen bei
der Ausarbeitung eines Leitbildes. Das
wird deutlich, wenn man die Leitbildvarian-
ten des ORL-Instituts, die von einer voll-
stdndigen Konzentration der Besiedelung
bis zur vollstdndigen Dispersion reichen,
an diesen Zielvorstellungen misst.
Schliesslich ist nicht zu Ubersehen, dass
mit der Erarbeitung eines gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklungskonzeptes flr
das Berggebiet, das auf eine Dezentralisa-
tion der Besiedelung mit regionalen
Schwerpunkten ausmiindet, auf Bundessei-
te bereits ein Raumordnungskonzept pré-
judiziert wird, das flachenmassig mehr als
die Hélfte unseres Landes erfasst. Im Sin-
ne der qualitativen Wachstumsziele wer-
den ausgleichende Massnahmen einge-
setzt und vorgesehen, die auch im ubrigen
Gebiet der Schweiz Riickwirkungen zeiti-
gen werden. Im Vordergrund steht das In-
vestitionshilfegesetz, das demnéchst in das
parlamentarische Verfahren gehen wird.
Das Geseiz sieht die Restfinanzierung von
Infrastrukturvorhaben vor, die im Rahmen
eines regionalen Entwicklungskonzeptes
gesichert werden soll.

Ebensowenig darf die Prajudizierung der
Raumordnungspolitik durch die autonomen
Sachplanungen des Bundes unberiicksich-
tigt bleiben. Die beiden eindriicklichsten
Beispiele fiir diesen Sachverhalt stellen
das Nationalstrassen-Bauprogramm und
die Ausbauprojekte der SBB dar. Diese
Sachplanungen sind weitgehend auf die
heutigen Bediirfnisse ausgerichtet und ver-
starken die Trendentwicklung.

Die Aufgabe, die Bund und Kantonen harrt,
ist neu und anspruchsvoll. Sie kann nur zu
einem befriedigenden Ergebnis flhren,
wenn es gelingt, den politischen Willens-
bildungsprozess in den Kantonen rechtzei-
tig auszulésen. Dazu braucht es nicht nur
die Bereitschaft, sich mit den Problemen
auseinanderzusetzen; der Auftrag geht
auch an die Planer, eine Sprache zu spre-
chen, die der Stimmbilrger verstehen kann.
Der beste Weg dazu ist das stindige Ge-
sprach.

30 Jahre Plan 10 1973



	Eine neue Aufgabe für Bund und Kantone

